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Folgendes Statement entdecke ich in einer Umfrage an die Ärzteschaft zur Krisen- und Katastrophenresilienz:

Landkreise und kreisfreie Städte sind gesetzlich verpflichtet, Katastrophenschutzpläne zu erstellen und regelmäßig zu aktualisieren. Diese sind in der Regel nicht öffentlich verfügbar. In einigen Regionen sind die Niedergelassenen aber explizit in die Katastrophenschutzplanung integriert. 

1. Was bedeutet dies konkret für die Situation in Mühlacker?

2. Wir bitten, dass der Katastrophenschutzbeauftragte seine Arbeit im Gemeinderat vorstellt.

Mit frdl. Gruß

Angelika Denzler, LMU

